
entsprechend seinen Fähigkeiten und Leistungen 
als gleichberechtigter Bürger an den Errungen
schaften des Arbeiter-und-Bauern-Staates teil
zunehmen und mitzuschaffen.
Eine solche Entwicklung, die das Verbrechen aus 
dem Leben der Gesellschaft systematisch aus
schaltet, kann es in der bürgerlichen Klassengesell
schaft nicht geben. Hier erzeugen die kapitalisti
schen Ausbeutungsverhältnisse immer wieder das 
Verbrechen.
In der Deutschen Demokratischen Republik dienen 
Recht und Gesetzlichkeit der Förderung der gesell
schaftlichen Entwicklung, der Festigung der sozia
listischen Disziplin und Moral und tragen dazu bei, 
daß der Kriminalität immer mehr der Boden ent
zogen wird. Der Erfolg dieses Kampfes ist durch 
die wachsende Bewußtheit und Kraft der sozialisti
schen Gesellschaft gewährleistet.
Diese Kraft findet einen besonderen Ausdruck in 
der Arbeit der sozialistischen Brigaden, der sozia
listischen Arbeits- und Forschungsgemeinschaften 
und vieler Kollektive, die um den Titel eines sozia
listischen Kollektivs kämpfen. Sie haben bewiesen, 
daß sie nicht nur zu großen Erfolgen in der Wirt
schaft beitragen, sondern auch zur gründlichen 
Vertiefung und Entwicklung des sozialistischen Be
wußtseins. Nicht nur in ihren Reihen, sondern auch 
darüber hinaus wird durch ihre Arbeit eine große 
Zahl von Menschen auf den Weg zu verantwor
tungsbewußten Staatsbürgern gelenkt. Die Teil
nahme breiter Bevölkerungskreise an der Leitung 
des Staates gibt den erzieherischen Maßnahmen 
unserer staatlichen und gesellschaftlichen Organe 
ihre große Wirksamkeit.
Diese Entwicklung vollzieht sich aber unter Schwie
rigkeiten und mit Widersprüchen. Das persönliche 
Verhalten der einzelnen Menschen entspricht nicht 
immer den Normen des sozialistischen Zusammen
lebens, weil das Bewußtsein sich nicht einheitlich, 
geradlinig und gleich schnell entwickelt. Wenn 
Bürger gegen das Recht und damit gegen die 
Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
verstoßen, muß mit der ganzen Autorität unseres 
Staates und unserer Gesellschaft dem Recht und 
Gesetz Geltung verschafft werden.
Im Kampf gegen die Kriminalität wendet der 
Staat gegenüber Feinden der Arbeiter-und-Bau- 
em-Macht und solchen Personen, die schwere Ver
brechen im Aufträge oder unter dem Einfluß impe
rialistischer Agenturen begehen, die Gesetze mit 
aller Härte an, die zum Schutz der sozialistischen 
Gesellschaft notwendig sind. Bei den Personen, die 
eine Straftat begehen, die zu ihrem sonstigen Ver
halten in Widerspruch steht, muß man die Ursachen 
dafür genau aufklären und die Kompliziertheit der 
Bewußtseinsentwicklung der einzelnen Menschen 
beachten. Zu den Feststellungen, die im Strafver
fahren zu treffen sind, gehört es daher, die kon
kreten Bedingungen, die zu einer strafbaren Hand
lung führten, den Stand des Bewußtseins des ein
zelnen und die erzieherische Kraft-seines Kollek
tivs zu untersuchen und im Rahmen der Sträf- 
und Erziehungsmaßnahmen des sozialistischen 
Rechts in der richtigen Weise zu differenzieren. 
Dabei muß die gerichtliche Strafe keineswegs im
mer in der Entziehung der Freiheit bestehen. Be

dingte Verurteilung, öffentlicher Tadel reichen 
heute schon vielfach als Mittel der gesellschaft
lichen Erziehung aus.

Der Kampf gegen die Kriminalität ist nicht allein 
Aufgabe der Strafverfolguhgsorgane, sondern sein 
Erfolg beruht vor allem darauf, daß die Wach
samkeit und die Aktivität der Werktätigen die 
Ursachen, aus denen Straftaten erwachsen, aus
räumen und dadurch Verbrechen vorgebeugt wird. 
So wird in der Bevölkerung über den Sinn und 
Zweck eines Strafverfahrens solche Klarheit ge
schaffen, daß die Straforgane sich bei der Durch
führung ihrer Aufgaben auf die Mitwirkung der 
Massen stützen können. Dabei kommt der engen 
Zusammenarbeit zwischen den Volksvertretungen 
und den Justizorganen, die durch die Richterwahl 
besonders entwickelt worden ist, große Bedeutung 
zu.

Immer stärker entwickeln sich sozialistische. 
Kollektive, die sich für die Wahrung und Festi
gung der sozialistischen Gesetzlichkeit verantwort
lich fühlen. Dies ist zugleich die Gewähr dafür, 
daß die Konfliktkommissionen die ihnen übertra
genen Aufgaben und Rechte, nun auch über ge
ringfügige Verletzungen der Strafgesetze zu ent
scheiden, erfolgreich erfüllen können.
Die sozialistische Gesetzlichkeit verlangt die all
seitige, genaue Beachtung des gesetzlichen Tat
bestandes. Nur so kann der Grad der Gesellschafts
gefährlichkeit der Rechtsverletzung erkannt werden. 
Dazu gehört die gründliche Untersuchung aller 
objektiven Umstände und Folgen der Straftat und 
der Persönlichkeit des Täters, seiner Entwicklung, 
seines Bewußtseinsstandes und seines gesellschaft
lichen Verhaltens.
Ein auf solchen Feststellungen beruhendes Urteil 
bringt die Notwendigkeit und Gesetzlichkeit des 
ganzen Verfahrens überzeugend für alle Beteilig
ten zum Ausdruck. Dazu gehört eine Sprache, die 
nicht über die Köpfe der Menschen hinweggeht.
Diesen Grundsätzen entspricht ein Strafvollzug, 
dessen erzieherischer Wert auf kollektiver, gesell
schaftlich nützlicher Arbeit aufbaut, die durch 
eine individuell differenzierte politisch-kulturelle 
Erziehung' ergänzt wird. Unter Verwertung der Er- ■ 
fahrungen bei der Durchführung des Gnaden
erweises ist die Hilfe der staatlichen Organe und 
der Massenorganisationen bei der Wiedereinglie
derung der entlassenen Strafgefangenen in den 
Arbeitsprozeß, bei der Sicherung ihrer persön
lichen Bedürfnisse und bei der Festigung ihrer 
Stellung im gesellschaftlichen Leben weiter zu 
entwickeln.
Das gesamte Verfahren vom Beginn der Ermitt
lungen an zeigt so das neue Verhältnis der sozia
listischen Gesellschaft und des sozialistischen 
Staates zu den Menschen.
Der Staatsrat wendet sich an alle Organe der 
Rechtsprechung, an die anderen Organe der Staats
macht, die gesellschaftlichen Organisationen, die 
wissenschaftlichen Institutionen und alle Werk
tätigen, im Sinne dieses Beschlusses an der Ent
wicklung unseres sozialistischen Rechts und seiner 
Durchsetzung verantwortungsvoll und tatkräftig 
mitzuwirken.
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